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eiligen E  ei eiligen Ottilia, eiligen dda, geiligen iſabeth, hei
Das empfehlenswerte Buch enthält die egenden der eiligen Mathilde,

igen Nothburga, der eiligen g Radegunde.

Paſtoral⸗Fragen und Fülle
(Präſentationsrecht.) Es kommt die Pfarrei zur Er⸗

ledigung, E zwar Uunter dem Patronat des Landesfürſten ſteht
jedo ſo, daß das Präſentationsrecht dem Pfarrer Ukommt Pfarrer
69 aber hat, nicht nfolge eines Vergehens, ſondern Mißhelligkeiten
halber, die durch ſein heftiges Temperament teilweiſe veranlaßt ſind,
vor längerer Zeit einen Adminiſtrator 1 Spiritualibus erhalten, ſo
daß zwar Meſſe lieſt, predigt, El hört u. ſ. w., allein der Arr⸗
amtlichen Geſchäfte enthoben iſt, nd dieſe durch den Adminiſtrator
beſorgt werden. Es entſteht nun die rage Hat Pfarrer auch d Q8
Präſentationsrecht auf die Pfarrei verloren?

Erörterung. Es iſt von vorneherein klar, daß diejenige Prã
ſentation giltig ſein würde, 6 entweder vom Adminiſtrator des
Pfarrers Inter Zuſtimmung des Pfarrers elbſt, oder vom Pfarrer
Uunter Zuſtimmung ſeines Adminiſtrators eſchähe Einer von eiden
hat unzweifelhaft In en en das Recht zur Präſentation; ſo
bald alſo leſelbe unter Einigung nd Zuſtimmung beider geſchie
iſt ein weifel Qan der Gültigkeit nicht mehr möglich

Verwickelter wird die rage, wer von beiden für ſich und
eventuell gegen den andern das Präſentationsrecht beanſpruchen kann.
Da möchte auf den erſten Blick ſcheinen, daß dem Adminiſtrator
das Recht zufiele, weil die amtlichen Befugniſſe als Pfarrer ihm
ſtehen das Präſentationsrecht aber dem Pfarrer vermöge ſeines
Amtes, nicht wegen ſeiner Perſon ukömmt

Dennoch glaube ich daß dies nicht richtig iſt Zuerſt drängt
ſich die Frage auf, auf welchen Grund hier das Präſentationsrecht

das Pfarramt geknüpft ſei ſt eS vielleicht auf Grund der
Benefizialgüter, denen eS als ealre anhaftet? Alsdann wäre C8
ganz klar, daß der Pfarrer X. nd nicht der Adminiſtrator, Im Be
itze des Präſentationsrechtes geblieben iſt und bleibt

CV abgeſehen davon, äßt ſich Enn anderer run geltend
machen. Die Beſtellung eines Adminiſtrators für Pfarrer und die
Entziehung der pfarramtlichen iſt Odiöſes Schon
für den Fall, daß eS eine Strafe für Vergehen wäre, wäre eine
mögli enge Auslegung Platze; umſomehr, da ein eigent—

Vergehen nicht vorliegt, ſondern nUUL die Hebung von Miß
helligkeiten bezweckt ird Dieſe beſchränken ſich jedenfalls auf das
Verhältnis den Pfarrkindern. Daher iſt auch die Entziehung der
Adminiſtration auf dieſe pfarramtlichen Geſchäfte und Befugniſſe zu
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beſchränken, und nicht auf dasjenige auszudehnen, was Ufällig mit
dem Pfarramt verbunden iſt Die Präſentation zur Pfarrei A iſt
aber nUuLr zufällig mit dem Pfarramt verbunden, eS iſt nicht ein
ſeiner QAtur nach pfarramtliches Geſchäft der Pfarrei

Eine weitere Erwägung oder ern ritter Grund iſt folgender:
Durch die Beſtellung eines Adminiſtrators hat der Pfarrer nicht
aufgehört, Pfarrer 3u ſein, wenn ihm auch zeitweilig die Aus
übung gewiſſer Funktionen entzogen iſt Zweifelsohne aſſiſtiert
gültigerweiſe (ob erlaubterweiſe, kommt hier nicht un Frage)
dem Eheabſchluß ſeiner Pfarrangehörigen; gültigerweiſe ſelbſt
das Verbot des Adminiſtrators. Vglb arüber 60 IIIOL II
777 In ähnlicher Weiſe iſt das m Frage ſtehende Präſentations⸗
recht das Amt als Pfarre geknů ſo lange Pfarrer leibt,
bleibt ih dieſes Recht, falls eS nicht durch kir  1 Strafe ver
wirkt iſt; allein einer derartigen kirchlichen Strafe iſt 10 nicht
unterworfen.

Durch das Geſagte wird die Gültigkeit einer durch den
Pfarrer bd erfolgenden Präſentation begründet. Allein bvenn
die Gültigkeit dargetan iſt, ſo braucht der Erlaubthei ſo
weniger gezweifelt 3u werden. Dieſe bleibt eſtehen, E ange nicht
enn unzweifelhaftes Verbot Ergangen iſt Daß aber en olches nicht
vorliegt, dürfte Qus Vorſtehendem nd Aus dem Zweifel über die
Ausdehnung der Adminiſtrationsbefugnis klargeſte ſein.

Valkenburg Holland Aug E  miu
II (Staatsbetrug Vor Jahren beſtanden bei ns noch

die Wegmauten, und wurden vielfach vom Staate mittels Lizitation
Private verpachtet. Die Lizitanten mehrenteils Angehörige

jenes Volkes, das chon Chriſti Zeiten die Zöllner beiſtellte. Ein
mal verſuchte nun auch ein Chriſt (A) Iiun dieſer Geſellſcha ſein Glück,
und ogleich behelligte ihn einer (B) der übrigen Lizitanten mit dem
orſ

ge, ihn nicht überbieten wollen, wenn erſelbe eine be
ſtimmte Geldſumme ihn 3⁰ rage Was ſagt die Moral zu
dieſem Vertrage?

Antwo 11 Der beſagte Vertrag ein allerdings einen Betrug
des Staates involvieren; denn ohne denſelben hätte höchſtwahr
ſcheinlich mitlizitiert und vielleicht ſogar den Pachtzins n die Höhe
getrieben, der QU erſcheint bHr durch obige Handlungsweiſe be
nachteiligt. Aber er iſt die Teilname des der Lizitation
ohne jenen Vertrag durchaus nicht; entbar nd El möglich iſt
vielmehr, daß gar nicht die Intention ſteigern gehabt Uun Uur

dieſe Gelegenheit einem Privat⸗Profitchen geſucht und gefunden
hat In dieſem Falle iſt dann nicht der Staat, nuLl der Betrogene.

7  Setzen wir indes den weiteren Fall, ſei ein ernſter Steigerer
geweſen; auch dann läßt ſich IR angebotenen und angenommenen
Vertrage noch immer nicht ein Staatsbetrug, enn Verſtoß die
Gerechtigkeit konſtatieren. Denn der Staat hat gewiß nicht das Recht


